
Schweizerischer Klub für Kleine Münsterländer - Vorstehhunde

Statuten

Schweizerischer Klub für
Kleine Münsterländer - Vorstehhunde (SKMV)
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Nome und Sifz

Zweck

l. NAME, SITZ und ZWECK

Art. I

Der Schweizerische Klub f ür Kleine Münsterlönder-
Vorstehhunde ist ein Klub gemöss Art.60 ff des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches {ZGB) mit Sitz om Wohnort
des Prösidenten. Er ist eine Sektion der Schweizerischen
Kynologischen Gesellschoft SKG im Sinne von Art. 5 SKG-
Stotuten.

An.2

Der Klub bezweckt:

o) Die Reinzucht der Rqsse Kleiner Münsterlönder in der
Schweiz noch den beider F6d6roiion Cynologique
lnternotionole FCI deponierten Stondords {Nr. 102) zu
fördern;

b) Förderung der Holtung und Verbreitung der Rosse, die
jogdlichen Anlogen und die Leistungen der
Kleinen Münsterlö nder-Vorstehhunde;

c) Unterstützung der Bestrebungen der SKG;

d) Vermittlung von lnformotionen und Kenntnissen on die
Mitglieder und on weitere Kreise über die Zucht der Rosse,
deren Anschoffung, Holtung und pflege sowie deren
Eaiehung und Ausbildung ouf der Grundloge
wissenschoftlicher Erkenntnisse, jogdlicher und sporilich
foirer Gesinnung und Beochtung der prinzipien der
Tiersch utzgesetzgebung;

e) lnteressenvertretung gegenüber Behörden

f) Rekrutierung, Ausbildung und Weiterbildung von per-
sonen, die ein Richteromi im Rohmen des Klubs wohr_
nehmen;

g) Förderung der Kontokte zwischen Züchtern und lnteres-
senten;

h) Förderung freundschofflicher Beziehungen unter den
Mitgliedern und Pflege der Geselligkeit;

i) Kontokie mit ouslöndischen Klubs der gleichen Rosse(n).

Art.3

Der Klub strebt die Erfüllung dieser Aufgoben on durch:
o) Durchführung von Kursen und Förderung des Erfohrungs-

oustousches unter den Mitgliedern;

b) Berotung von lnteressenten beim Kouf von Kleinen
Münsterlönder-Vorstehhunden (KLM);
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Mitglieder

c) Betrieb einer Auskunfts- und Vermittlungsstelle;

d) Überwochung der Einholtung des/der Rossestondords
und deren Bekonntgobe on lnteressenten;

e) Durchführung von Zuchtzulossungsprüfungen (Ankörung);

f) Wohl und rossenspezifische Ausbildung von
Richteronwörtern und Richtern

g) Vertretung der lnteressen und Rechle der Mitglieder;

h) Motivieren erfolgreicher Züchter, Führer und
Aussteller durch Stiftung von Speziol-, Klub-,
Ehren- und Wonder-Preisen

II. MITGTIEDSCHAFT

l. Erwerb der Mitgliedschofl

Art.4

Alle Personen können in den Klub oufgenommen werden;
Minderjöhrige nur im Einverstöndnis der Eltern oder des
geseizlichen Vertreters. Sie hoben dos Stimmrecht ob l6
Johren.

Auch juristische Personen können die Mitgliedschoft erwer-
ben.

Der Bestond on Mitgliedern jeweils per l. Jonuor eines jeden
Johres ist der SKG zu melden. Dieser Besiond isi die Grund-
loge für die Berechnung der Beiiröge des Klubs on die SKG.
Zu diesem Zweck konn der Klub eine eigene Mitglieder-
dotenbqnk führen.

Die Mitglieder des Klubs nehmen zustimmend dovon Kennt-
nis, doss die SKG gemöss Art. 3 Ziff. l3 der SKG-Stotuten eine
Mitgliederdotenbonk für olle Sektionen führt. Der Klub ist be-
rechtigt, die Doten seiner Mitglieder (nur: Nome, Vornome,
Geschlecht, Geburtsdotum, Wohnodresse, Telefonnummer,
E-Moilodresse und Dotum des Eintrittes in die sektion)iöhrlich
on die SKG zu übermitteln.

Die sKG verwendet diese Doten zwecks zentroler Erfossung
und Verwoltung oller Mitglieder der von der SKG onerkonn-
ten sektionen. Die Mitgliederdoten werden on keine weiie-
ren Dritten bekonnt gegeben. Es gilt dos Dotenschutzregle-
ment der SKG.

Art.5

Die Aufnohme ols Mitglied erfolgt durch den Vorstond
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Ehrenmitglreder

Veleronen

Freimitglieder

Fomilienmitglieder

Erlöschungsgründe

Austritt

Wer in den Verein eintreten will, hot sich bei einem Vor-
stondsmitglied schriftlich zu melden.

Der Vorstond konn die Aufnohme von Mitgliedern ouch
ohne Angobe von Gründen oblehnen.

Art.6

Personen, die sich um die Kynologie oder um den Klub be-
sonders verdient gemocht hoben, können vom Klub zu
Ehrenmitgliedern ernonnt werden. Die Ernennung erfolgt ouf
Antrog des Vorstondes durch die Generolversommlung,
wozu 2/3 der obgegebenen, gültigen Stimmen erforderlich
sind.

Der Klub kqnn ober ouch der SKG die Ernennung von
Ehrenmitgliedern beontrogen.

Personen, die wöhrend 25 Johren ununterbrochen Mitglied
des SKMV woren woren, werden ouf Antrog des Klubvor-
stondes durch die SKG zu Veteronen ernqnnt und erholten
dos veteronenobzeichen. Dieses wird ihnen namens der sKG
durch den Klub überreicht.

Personen die wöhrend 40 Johren ununterbrochen Mitglied
des SKMV woren, werden ouf Antrog des Vorstondes zu
Freimitgliedern ernonnt.

Minderjöhrige Mitglieder und eine im Housholt lebende
Zweitperson {Eheportner, Lebensportner, Geschwister oder
Freund).

2. Erlöschen der Mitgliedschott

Art.7

Die Mitgliedschoft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder
Ausschluss.

Art.8

Der Austritt konn nur ouf Ende eines Kolenderjohres durch
schriftliche Erklörung on den prösidenten erfoigen.

Erfolgt die Austrittserklörung wöhrend des vereinsjohres, so ist
der Beitrog für dos gonze loufende Vereinsjohr zuentrichten.

Kollektive Austrittserklörungen hoben keine Güliigkeit.

4
Ausgabe 23.02.20L9/tr



Sfreichung

Rekursrechf

Wirkung

Aussch/uss

Verfohren

Art.9

Mitglieder, die dos gute Einvernehmen im Verein stören oder
ihre finonziellen Verpflichtungen gegenüber dem Klub oder
der SKG nicht erfüllt hoben, können durch den Vorstond
gestrichen werden. Dos betroffene Mitglied hoi Anspruch
ouf rechtliches Gehör.

Ausser in Föllen der Streichung wegen Nichterfüllen der fi-
nonziellen Verpflichtungen steht dem betroffenen Mitglied
die Möglichkeii zu, innert 30 Togen seit Zustellung des Strei-
chungsbeschlusses beim Prösidenten des Klubs zu Honden
der nöchsten ordentlichen Generolversommlung Rekurs zu
erheben. Die Generolversommlung entscheidet donn mit
Zweidrittelmehrheit der onwesenden Stimmberechtigten.
Stimmentholtungen sowie ungültige Stimmen gelten ols Nein-
Stimmen.

Der Rekurs hot oufschiebende Wirkung.

Art. l0

Die Streichung wirkt sich nur innerholb des Klubs ous und ist
für ondere SKG-Sektionen nicht verbindlich.

Art. I I

Ein Miiglied konn ousgeschlossen werden wegen:
o) Schwerwiegender Überiretung der Stotuten oder Regle-

menie der SKG oder des SKMV;

b) Schödigung des Ansehens oder der lnteressen des SKMV
oder der SKG.

Der Ausschluss erfolgt ouf Antrog des Vorstonds durch die
ordentliche Generolverso m mlu ng durch Zweidrittelsmehrheit
der o nwesenden Stimmberechtigten. Stimmentholtungen
sowie ungültige Stimmen gelten ols Nein-Stimmen.

Dem Mitglied ist die Einleitung eines Ausschlussverfohrens
mindestens 20 Toge vor der nöchsten ordenflichen Generol-
versommlung mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen mit
dem Hinweis dorouf, doss ihm wohlweise offen steht, seine
Soche vor der Generolversommlung in mündlicher oder
schriftlicher Form zu vertreten.

Der Ausschluss isf dem Betroffenen unter Angobe der Gründe
mii eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Dem Ausgeschlosse-
nen steht innert 30 Togen seit Mitteilung des Beschlusses der
Rekurs on dos Verbondsgericht der SKG offen.
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Wirkung

Rechfe

Pflichten

Johresbeitrog

ArI.75 ZGB bleibt vorbehotten.

Art.12

Der Ausschluss ist ohne Auswirkung ouf Mitgliedschoften in
onderen SKG-Sektionen. Er zieht indessen die Rechtsfolgen
gemöss Art. 20 der SKG-Stqtuten noch sich und er ist dem ZV
schriftlich zu melden. Der rechtskröftige Ausschluss ist durch
die Sektion in den SKG-Publikotionsorgonen zu publizieren.

3. Rechle und Pflichten der Mitglieder

Art. 13

Alle on den Versommlungen onwesenden Mitglieder ob l6
Johren, Ehrenmitglieder, Veteronen Freimitglieder und
Fomilienmitglieder hoben dos gleiche Stimmrecht. Die
Vertretung eines Mitgliedes on einer Generolversommlung ist
ousgeschlossen.

Art.14

Rechte und Vergünstigungen der Klubmitglieder sind in
verschiedenen Reglementen der SKG geregelt.

Art. 15

Mit dem Eintritt in den Klub verpflichten sich die Mitglieder,
die stotuten und die Reglemente der SKG und des krubs
onzuerkennen und zu befolgen, sowie die festgelegten Bei-
tröge zu bezohlen.

Art. 16

Die Mitgliederbeitröge und ollföllige Beitrogsbefreiungen
werden durch die ordenfliche Generqlversommlung iest-
gesetzt.

veteronen, minderjöhrige Mitglieder und eine im Hqusholt
lebende Zweitperson (Eheportner, Lebensportner,
Geschwisier oder Freund), nochfolgend Fqmilienmitglied
genonnt, bezohlen, sofern nichl onders on der
Genero lverso m mlung beschlossen, einen reduzierten
Johresbeitroges.
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Veteronen und Fomilienmitglieder hoben dieselben Rechte
und Pflichten wie ein Aktivmiiglied. Die Korrespondenz und
dos Vereins-Blott werden nur einfoch zugestellt.

Noch dem 3l . Oktober eintretende Neumitglieder zqhlen für
dos loufende Johr keinen Beitrog mehr.

Ehrenmiiglieder, Freimitglieder und der Vorstond sind von der
Entrichtung des Johresbeitroges befreit.

III. HAFTBARKEIT

\rt.17

Hoftung Für die Verbindlichkeiten des SKMV hoftet nur dos Klub-
vermögen. Die persönliche Hofiung der Mitglieder ist ousge-
schlossen.

Die SKG hoftet nicht für Verbindlichkeiten der Sektionen.
umgekehrt hoftet ouch die Sektion nicht für Verbindlichkei-
ten der SKG.

IV. ORGANISATION

Art. l8

Orgone Die Orgone des Klubs sind:

o) die Generolversommlung;

b) der Vorstond;

c) die Revisionsstelle. (Rechnungsrevisoren)

Art. l9

Genero/versammlung Die Generolversommlung bildet dos oberste Orgon des
Klubs. Sie wöhlt die onderen Orgone und hot die Aufsicht
über deren Tötigkeit. sie soll bis spötestens Ende Mörz eines
jeden Johres durchgeführt werden.

ArI.20

Einberufung Die Einberufung zur ordentlichen Generolversommlung
erfolgi durch dos Kulborgon (Mitieilungsblott) oder durch
Kreisschreiben on die Mitglieder in schrifilicher oder in
elektronischer Form, mindestens 20 Toge vor der
Generqlversommlung und unier Bekonntgobe der
Troktondenliste.

Grundsötzlich liegt dos Einberufungsrecht beim Vorstond.
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Antröge

Ausserordenf/iche
Genero/versommlung

Beschlussföhigkeit/
Protokoll

Kompetenz

Über Geschöfte, die nicht ouf der Trokiondenliste stehen,
konn diskutiert, ober nicht Beschluss gefosst werden.

Antröge der Mitglieder sind, um gültig zu sein, dem Prösiden-
ten bis Ende des Kolenderjohres schriftlich einzureichen
domit diese in die Troktondenliste oufgenommen
werden können.

Art.21

Eine o usserorde ntliche Genero lverso mmlun g ko nn jedezeit
durch Beschluss des Vorstondes (Art. 26) oder quf beim Vor-
stond einzureichendes schriftliches, begründetes Begehren
eines Fünftels der Mitglieder einberufen werden.

Die ousserordentliche Generolversommlung ist innert zwei
Monoten seit Eingong des Antrogs durchzuführen.

Arl.22

Jede stotutengemöss einberufene Generolversommlung ist
beschlussföhig, ohne Rücksicht ouf die Zohl der onwesenden
Mitglieder.

Über die Verhqndlungen ist ein Proiokollzu führen

ArI.23

Die Generolversommlung entscheidet in ollen internen
Klubsongelegenheiten endgültig. lnsbesondere obliegen ihr:

o) Genehmigung des Protokolls der letzten Generolver-
sommlung;

b) Genehmigung der Jqhresberichte;

c) Abnqhme der Johresrechnung und des Berichtes der
Revisionsstelle, D6chorgeerteilung on den Vorstond;

d) Genehmigung des Budgets;

e) Festsetzung der Mitgliederbeitröge und ollfölliger ousser-
ordentlicher Beitrö ge;

f) Festsetzung der Ausgobenkompetenz des Vorstondes
g) Wohlen:

l. des Prösidenten;

2. des Kossiers;

3. der übrigen Vorstondsmitglieder;

4. der Revisionsstelle (Rechnungsrevisoren)

5. ollfölliger weiterer Funktionöre (2. B. Übungsleiter,
Zuchtwort, Delegierte etc.) ;
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Abstimmung

Vorsfond

6. von Jogdhunde-, Leistungs-, Wesensrichtern und
Richteronwörtern ouf Vorschlog des Vorstondes

h) Abönderung der Stotuten;

i) Beschlussfossung über Antröge on den Vorstond;
j) Ernennung von Ehrenmitgliedern;

k) Erledigung von Rekursen und Ausschluss von Mitgliedern;
l) Auflösung des Vereins.

ArI.24

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Generolversomm-
lung hot eine Stimme.

Wo die Stotuten nichts onderes bestimmen, beschliesst die
Generolversommlung durch einfoches Mehr der obgegebe-
nen güliigen Stimmen. Stimmentholtungen werden nicht
berücksichtigt.

BeiWohlen gilt im ersten Wohlgong dos obsolute Mehr
(Stimmentholtungen gelten ols Nein-Stimmen), im zweiten
Wohlgong dos relotive Mehr (Stimmentholtungen werden
nicht berücksichtigt) der obgegebenen gültigen Stimmen

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Prösident, bei Wohlen
dos Los.

Die Abstimmungen und Wohlen erfolgen offen, sofern die
Genero lverso m mlu n g nichts o nderes besch liesst.

4n.25

Der Vorstqnd besteht ous mindestens / Mitgliedern
(Prösident, Vizeprösident, Protokollführer, Kossier,
Prüfungsleiter, jogdlicher Übungsleiter, Zuchtwort
Kynologischer Übungsleiter). Er wird für 3 Johre gewöhlt.
Wiederwohlist möglich. Der Prösident und der Kossier
werden mit der Funktion ins Amt gewöhlt. lm übrigen
konstituiert sich der Vorsiond selbst.

Wö hrend der Amtsdo uer gewö hlte Vorsto ndsmiig lieder voll-
enden die Amtsdouer ihres Vorgöngers.

Der Klub ist verpflichlet, mindestens dreiAbonnemente für
dos offizielle Publikotionsorgon der SKG zu hqben.

ArI.26

Der Vorstond ist beschlussföhig, wenn die Sitzung mindestens
7 Toge vorher unter Angobe der Troktonden schriftlich einbe-
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Avfgoben

rufen wurde und die Mehrheit seiner Mitglieder onwesend ist.
Vorstondsbeschlüsse werden durch Mehrheit der obgegebe-
nen gültigen Stimmen gefosst. BeiStimmengleichheit ent-
scheidel der Vorsitzende.

Beschlüsse können ouch ouf dem Zirkulorweg gefosst wer-
den, sofern nicht ein Mitglied mündliche Berotung verlongt

Der Vorstond regelt die Zeichnungsberechtigung

Arl.27

Dem Prösidenten obliegf insbesondere:

o) Die Leitung und die Überwochung der gesomten Klub-
tötigkeit und die Erstoiiung des Johresberichtes;

b) Die Vorbereifung der Geschöfte für die Vorstondssiizun-
gen und die Generolversommlung;

c) Die Leitung dieser Sitzungen und Versommlungen;

d) Die Vertretung des Klubs noch oussen.

Art.28

Der Vizeprösident vertritt den Prösidenten im Verhinderungs-
folle.

ArI.29

Der Protokollführer besorgt die Protokollführung

Art.30

Der Kossier sorgt für rechtzeitigen Einzug der Mitgliederbeitrö-
ge, verwoltet die Kqsse und erfüllt die Verpflichtungen, die
ordentlicherweise dieser Funktion onfollen (Abrechnung mit
der SKG, etc.). Er schliesst die Klubrechnung ouf Johresende
ob.

Art.3l

Den weiteren Vorstondsmitgliedern können besondere
Aufgoben übertrogen werden.

Detoils der einzelnen Vorstondsmitglieder sind in
Pflichtenheften geregelt.
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Revisionssfelle

Leislungsrichter/ -A nwörter:

Art. 32

Die Revisionsstelle besteht ous 2 Rechnungsrevisoren. Die
Amtsdouer betrögt 3 Johre.

Die Rechnungsrevisoren prüfen die gesomte Klubrechnung
und erstotten der Generolversommlung schriftlichen Bericht
und Antrog.

Art.33

o) Anwörter: Die GV konn ouf Antrog des Vorstondes,
Personen, welche dozu die notwendigen Voroussetzungen
erfülli hoben, zu Richteronwörtern ernennen. lhre
Bestötigung erfolgt ouf Antrog des SKMV durch die TKJ, diese
stellt den persönlichen Anwörter-Ausweis ous.

b) Richler: Richteronwörter, welche olle erforderlichen
Bedingungen erfüllt hoben, können durch Beschluss der GV
zum Leistungsrichter gewöhlt werden. Der SKMV beontrqgt
bei der TKJ die Ernennung zum Leistungsrichter und Abgobe
des persönlichen Richterousweises.

V. FINANZEN

Art.34

Der SKMV ezielt seine Einkünfte durch:

o) Ordentliche Mitgliederbeitröge

b) Andere Beitröge, Gebühren und Einnohmen

VI. STAIUTENREVISION

Art.35

Eine Revision dieser Stotuten bedorf des Beschlusses von 2/3
der qnwesenden stimmberechtigten Mitglieder einer Gene-
rolversommlung. Stimmentholtungen sowie ungültige Stim-
men gelten ols Nein-Stimmen.

VII. AUFLÖSUNG DES KTUBS

Art.36

Die Auflösung des SKMV konn nur durch eine Generolver-
sommlung, die zu diesem Zweck einberufen wird, beschlos-
sen werden.
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Zusötzlich zum Auflösungsbeschluss muss der Klub ouch über
die zweckmössige Verwendung des Klubsvermögens
entscheiden.

Der Auflösungsbeschluss und der Beschluss über die zweck-
mössige Venarendung des Vereinsvermögens müssen 4/5 der
Stimmen der onwesenden Stimmberechtigten ouf sich ver-
einigen. Stimmentholtungen sowie ungültige Stimmen gelten
ols Nein-Stimmen.

Kommt ein gültiger Beschluss über die Auflösung des Klubs,
nicht ober über die zweckmössige Venarendung des Klubs-
vermögens zustonde, so föllt dos Vermögen des Klubs
on eine ondere Kleine Münsterlönder Orgonisolion in Europo
zu (KLM lnternotionol)

VIII. SCH TUSSBESTIMMU NGEN

/'rt.37

Diese Stotuten wurden on der Generolversommlung vom 23.
Februor 20.l9 in Berikon. ongenommen und treten mit der
Genehmigung durch den Zentrqlvorstond der SKG in Kroft.

Sie ersetzen diejenigen vom 25.02.2012 in Berikon

Der Einfochheit holber sind sie in der mönnlichen Form obge-
fosst. Selbstverstöndlich ist jedoch die weibliche Form stets
mitgemeint.

lm Nomen des des Schweizerischer Klub für Kleine
Münsterlö nder - Vorstehhunde (SKMV)

Der Prösideni: er Viceprösident

Urs Hop Heinz Trutmonn
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Die on der Generolversommlung des Schweizerischen Klubs für Kleine Münsterlönder
- Vorstehhunde (SKMV) vom 23. Februor 2019 genehmigten Stotuten stehen nicht im
Widerspruch zu den SKG-Stotuten. Sie werden im Sinn von Art.6 Abs.2 SKG-Stotuten
durch den Zentrolvorstond genehmigt.

Bolsthql, 1 l. April 2019

lm Nomen des Zentrolvorstqnds

v

Honsue B

Prösident
Dr. oec. Wolter Müllhoupt
Prösident AA Recht/Stqtuten


